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ZUSAMMENHANGE

Wehrpflicht «jein»

Unser Land hélt an der Wehrpflicht fest
und fiihrt einen zivilen Ersatzdienst ein;
alles klar?

Am 17. Mai findet in der Schweiz eine
Volksabstimmung mit verschiedenen Vor-
lagen statt. Zu befinden ist unter anderem
iiber eine Neufassung von Artikel 18 der
Bundesverfassung. Das Parlament bean-
tragt folgenden Wortlaut: «Jeder Schwei-
zer ist wehrpflichtig. Das Gesetz sieht ei-
nen zivilen Ersatzdienst vor.»

Neu daran ist der zweite Satz. Er fithrt den
Begriff des zivilen Ersatzdienstes in die
Verfassung ein. Der Artikel erhdlt somit
zwei Bestandteile, und ihr Nebeneinander
macht sich seltsam.

Die beiden Sitze verhalten sich wider-
spriichlich zueinander. Inwieweit ist der
Schweizer denn wehrptlichtig, wenn ihm
ein ziviler Ersatzdienst offen steht? Ist die
Wehrdienstpflicht ein Oberbegriff mit der
Zivildienstpflicht als Unterbegriff? Dazu
miisste man dem Wortverstidndnis schon
Gewalt antun, und das Wort «Ersatzdienst
charakterisiert den Zivildienst als Moglich-
keit ausserhalb der Wehrpflicht. Aber was
fir einen Sinn soll die einseitig angefiihrte
«Pflicht» dann noch machen?

Eine kohirente Einheit wiirden die beiden
Elemente bilden, wenn sie als gleichwerti-
ge Moglichkeiten einer Alternative ange-
boten wiren: «Jeder Schweizer ist wehr-
oder zivildienstpflichtig.» Dann wiisste
man wenigstens Bescheid. So aber tut man
es nicht.

Ubrigens hitte ich auch in diesem Fall
gern erfahren, wie es sich denn mit der
diesbeziiglichen Pflicht fiir jede Schweize-
rin verhélt. Erstmals seit Einfithrung des
verfassungsmassigen Gleichheitsprinzips
von Mann und Frau wird eine Neufassung
von Artikel 18 beantragt. Das wire die er-
ste Gelegenheit, den Grundsatz zu ver-
wirklichen. Indessen wird sie verschmaéht,
und statt dessen wird ein Zivildienst einge-
fihrt.

Aber wird er das? Die vorgelegte Neufas-
sung bildet einen komischen Zwitter auch
diesbeziiglich: Sie verbindet eine Realitéts-
feststellung (Wehrpflicht) mit einer Ab-

sichtserkldrung (Zivildienstgesetz) und
macht keinen Unterschied.

Tatséchlich ist die Aussage, das Gesetz se-
he einen zivilen Ersatzdienst vor, ganz ein-
fach falsch. Das Gesetz tut nichts derglei-
chen, weder vor noch nach der Volksab-
stimmung. Es ist ja nicht so, dass der
Stimmbiirger beim gegebenen Anlass iiber
eine entsprechende Vorlage zu befinden
hitte, womit der Verfassungsauftrag in-
haltlich sichergestellt wire. Hier ist von ei-
nem Gesetz die Rede, dessen Bestimmun-
gen offen gelassen sind. Ferner wissen wir
nicht, von wem es unter welchen Bedin-
gungen in Anspruch genommen werden
darf. Wir wissen nicht, wann es kommen
soll oder muss. Und wir wissen nicht, was
sich bis dahin allfilligerweise fiir Ansprii-
che aus der Tatsache ergeben, dass der
neue Artikel 18 angenommen sein wird,
wenn wir Ja stimmen.

Kaufen wir die Katze im Sack? Das Bild,
denke ich, untertreibt. Wir kaufen eher ei-
nen Sack, der die Beschriftung «ziviler Er-
satzdienst» trédgt, und ob er eine Katze fas-
sen wird oder eine Maus, das entzieht sich
unserer Kenntnis.

1984 kam es (letztmals) zu einer Volksab-
stimmung iiber eine Zivildienstinitiative.
Sie wollte dem Artikel 18 der Verfassung
vier Punkte hinzufiigen, und der erste
Punkt fing so an: «Wer den Militdrdienst
verweigert, wird von der Wehrpflicht be-
freit, wenn er Zivildienst leistet.» Das war
ein Klartext, der eine klare Ablehnung
durch die Stimmbiirger zur Folge hatte.

Inzwischen haben sich die Zeiten gedndert,
und in den eidgenossischen Réten hat sich
cine Mehrheit gefunden, die ihnen vor-
sorglich Rechnung tragen will, indem sie
einen Text vorlegt, der die Wehrpflicht
undeutlich bejaht und undeutlich aufhebt.
Kurz und biindig. Man kann sich nidmlich
auch so um eine klare Aussage driicken.
Christian Briigger

Zeitbild

Erscheint alle zwei Wochen

Redaktion — Administration — Anzeigenverwaltung
Jubildumsstrasse 41, CH-3000 Bern 6

Telefon 03143 1212

Telefax 03143 38 91

Postcheck Zeitbild 30-24616-5

Banken: Spar + Leihkasse Bern 1.534.002.03
Deutsche Bank Frankfurt a. M. (BLZ 500 700 10)
0782409

Printed in Switzerland ISSN 0044-2100

Stiftung fiir Demokratie (SFD)
Jubildumsstrasse 41, CH-3000 Bern 6
Forschung und Information Gber die offene Gesellschaft

Verantwortlicher Herausgeber
Markus Herzig

Redaktion
Christian Briigger, Monika Scherrer, Jiirg L. Steinacher.
Fachmitarbeiter: Georg Bruderer, lan Tickle

Administration und Anzeigenverwaltung
Peter Dolder, Trudy Gasser

Abonnementspreise Schweiz
Jahresabonnement Fr. 59.—

Studenten, Lehrlinge und Schiiler Fr. 35—~
Einzelnummer Fr. 2.80

Abonnementspreise Ausland

Europa und Mittelmeerlédnder
Jahresabonnement sfr. 65.—/DM 74 —

Luftpost sFr. 71—

Studenten, Lehrlinge und Schiiler sfr. 41.~/OM 46.—
Einzelnummer sFr. 3.10/DM 3.60

Ubersee
Jahresabonnement Luftpost sFr. 78.—

Redaktionelle Zusammenarheit
SOl-Bilanz
Redaktion Jacques Baumgartner

Anzeigentarif
Gemdss Anzeigenliste Nr. 13

Druck und Versand
Hallwag AG Bern,
Nordring 4, 3001 Bern

Weitere Informationstatigkeit

S0I-Bilanz (monatliche Hintergrundinformation und
Kurzanalyse der internationalen Lage)

Le Périscope Franzdsische Parallelausgabe
der SOI-Bilanz

Schwejzarskij Vestnik Schweizer Bote

(Russischer Pressedienst)

Analysen und Kommentare zu Problemen der offenen
Gesellschaft

Infos iiber die soziale und politische Lage in der Schweiz

Artikeldienste fiir die Presse der 3. Welt:

Swiss Press Review and News Report

(fiir Asien und Afrika)

Englischer Pressedienst

Informed international commentary from a neutral
European country

Beurteilung der weltpolitischen Entwicklungen aus
schweizerischer Sicht

Mitteilungsblatt
fiir die Freunde der Stiftung fir Demokratie

Verlag (Taschenbuchreihe TM, Sonderdrucke usw.)
Schwerpunkt Zeitgeschichte und Politik

Referentendienst




	Zusammenhänge

